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1. Zusammenfassung 

Die vom Grossen Rat am 8. Dezember 2021 überwiesene Motion 184-2021 Speiser-Niess 

(Zweisimmen, SVP) beauftragt den Regierungsrat, dem Grossen Rat einen Bericht über die Tä-

tigkeiten des Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR) vorzulegen. Der Bericht soll insbe-

sondere die Problematik von Fristverzögerungen bei der Behandlung von Planungsgeschäften 

im AGR behandeln, die Rechtmässigkeit der Interessenabwägung durch das AGR sowie die Ar-

beitsweise und Praxisfestlegungen des AGR im Vergleich zu anderen Kantonen untersuchen 

und auch Sofortmassnahmen für die Verkürzung der gesetzlichen Fristen aufzeigen. 

 

Gestützt auf die von einer verwaltungsexternen Beratungsfirma vorgenommene Aufgabenana-

lyse der Bereiche Orts- und Regionalplanung sowie Bauen ausserhalb der Bauzone legt der Re-

gierungsrat dem Grossen Rat den verlangten Bericht zu den erwähnten Aspekten mit Hand-

lungsempfehlungen vor.  

 

Der in der Motion verlangte Vergleich mit anderen Kantonen zu den Praxisfestlegungen des 

AGR bedingt vertiefte und aufwändige Abklärungen, die im Rahmen einer separaten Expertise 

zurzeit in Arbeit sind und über die zu einem späteren Zeitpunkt berichtet wird. 

2. Ausgangslage 

2.1 Raumplanungsverfahren 

Seit der am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Revision des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 

über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700) mit verschärften Vorgaben für die 

Ausscheidung von Bauzonen und die Siedlungsentwicklung nach innen ist die Raumplanung – 

dies zeigen Diskussionen in allen Kantonen und auf nationaler Ebene – anspruchsvoller und 

komplexer geworden. Der mit der RPG-Revision vom Schweizer Stimmvolk beschlossene Para-

digmenwechsel vom «Bauen auf der grünen Wiese» zur verstärkten Nutzung der bestehenden 

Baulandreserven ist aufwändig und potenziell konfliktanfällig. Auf engem Raum aufeinander-

prallende Ziel- und Interessenkonflikte führen zu sachlich und rechtlich schwierigeren Planungs-

prozessen. Dies gilt auch im Kanton Bern.  

 

Der Vollzug der zunehmend komplexen und angesichts unterschiedlicher Interessen tendenziell 

konfliktanfälligen Planungsgeschäfte sowie die gleichzeitig massiv gestiegene Geschäftslast 

beim Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) haben zu deutlich längeren Bearbeitungs-

fristen für die Vorprüfung und Genehmigung von Planungen der Gemeinden und Regionen ge-

führt. Vor diesem Hintergrund hat die DIJ 2019 mit dem Verband Bernischer Gemeinden (VBG) 

das paritätisch zusammengesetzte «Kontaktgremium Planung» eingesetzt, um gemeinsam 

Massnahmen zur Vereinfachung, Straffung und partnerschaftlicheren Ausgestaltung der Pla-

nungsverfahren zu erarbeiten. Das Ende 2020 vom Kontaktgremium Planung verabschiedete 

erste Massnahmenpaket zur Optimierung des Vorprüfungsverfahrens wurde neben Anpassun-

gen im Vollzug mit der vom Grossen Rat am 13. September 2022 beschlossenen Änderung des 

Baugesetzes (BauG) und den in der Folge vom Regierungsrat erlassenen Ausführungsbestim-

mungen in der Bauverordnung (BauV), welche am 1. April 2023 in Kraft getreten sind, umge-

setzt.  
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2.2 Bauen ausserhalb der Bauzone   

Das Bauen ausserhalb der Bauzone ist abschliessend im RPG geregelt. Der Vollzug der bun-

desrechtlichen Vorgaben obliegt den Kantonen, ist anspruchsvoll und vielfach umstritten. Als 

zuständige kantonale Behörde für die Beurteilung der Zonenkonformität und die Erteilung von 

Ausnahmebewilligungen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen (Art. 25 Abs. 2 RPG) steht 

das AGR daher häufig in der Kritik. Hier geht es nicht um die Bearbeitungsfristen im AGR, son-

dern um die kontroverse Beurteilung der vom Bundesrecht gewährten Handlungsspielräume. 

Während insbesondere Akteurinnen und Akteure aus dem ländlichen Raum dem AGR vielfach 

einen zu strengen Vollzug der Bundesgesetzgebung für das Bauen ausserhalb der Bauzonen 

vorwerfen, sieht das AGR mit Verweis auf das Bundesrecht, die bundesgerichtliche Rechtspre-

chung und Vollzugsvorgaben des auf Bundesebene zuständigen Bundesamtes für Raument-

wicklung (ARE) kaum Möglichkeiten für Lockerungen des Vollzugs.  

2.3 Motion 184-2021 

Die in der Wintersession 2021 vom Grossen Rat überwiesene Motion 184-2021 beauftragt den 

Regierungsrat, einen Bericht vorzulegen und darin1 

- die Angemessenheit der Dauer und, soweit gesetzliche Vorgaben bestehen, die Einhaltung 

der Termine zu untersuchen, die das AGR benötigt, um Anfragen und/oder konkrete Vorha-

ben zu beantworten; 

- die Rechtmässigkeit der Interessenabwägung des AGR im Falle negativer OLK-Berichte zu 

untersuchen bzw. ob eine solche Abwägung überhaupt fundiert gemacht wird; 

- zu untersuchen, ob die Wegleitungen, Kreisschreiben und Richtlinien und anderen Praxis-

festlegungen des AGR im Vergleich zu anderen Kantonen (z.B. Kanton Luzern) strenger 

sind; 

- sofortige Massnahmen zur Verkürzung der Bewilligungsfristen nach Baugesetz, Baudekret 

und Koordinationsgesetz zu schaffen. 

3. Methodisches Vorgehen  

Die M 184-2021 beauftragt den Regierungsrat einerseits, einen Bericht über die Tätigkeiten des 

AGR vorzulegen, wobei mit den Themen «Planungsverfahren» und «Bauen ausserhalb der 

Bauzone» innerhalb des AGR zwei Abteilungen angesprochen sind (Abteilung «Orts- und Regi-

onalplanung» und Abteilung «Bauen»). Andererseits verlangt die Motion auch Sofortmassnah-

men zur Verkürzung von gesetzlichen Bewilligungsfristen. Die Umsetzung dieser beiden Auf-

träge erfolgt einerseits gestützt auf eine externe Aufgabenanalyse (Kap. 4) und andererseits im 

Rahmen von Sofortmassnahmen (Kap. 5). 

4. Externe Aufgabenanalyse 

Gestützt auf ein Einladungsverfahren hat die DIJ im April 2022 die Res Publica Consulting AG 

(RPC) beauftragt, die Abklärungen zu den Tätigkeiten des AGR vorzunehmen und die Ergeb-

nisse der entsprechenden Analyse in einem Bericht darzustellen.2   

                                                   
1
 Die Berichterstattung über die mit der M 184-2021 ebenfalls verlangte Untersuchung zur Vorbefassung der Sekretärinnen bzw. Sekretäre der kantona-

len Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLK), welche zugleich im AGR für die Beurteilung der Zonenkonformität und die Erteilung 

von Ausnahmebewilligungen für das Bauen ausserhalb der Bauzone zuständig sind, erfolgt ausserhalb des vorliegenden Berichts (zusammen mit der 

Berichterstattung zur Umsetzung der Motion 190-2021). 
2
 Zum Inhalt des Auftrags an RPC für die Aufgabenanalyse siehe Ziff. 1.3 im Bericht RPC vom 24.5.2023. Im Juni 2022 hat die DIJ den Auftrag von RPC 

mit der Übernahme der Interimsleitung für die Abteilung Orts- und Regionalplanung des AGR ergänzt. 
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Weil für die beiden innerhalb des AGR angesprochenen Abteilungen und ihre Tätigkeiten mit 

Blick auf die massgeblichen bundesrechtlichen Vorgaben unterschiedliche Rahmenbedingun-

gen gelten, hat RPC die Aufgabenanalyse getrennt nach diesen zwei Hauptthemen vorgenom-

men.3 

 

Der von RPC erstellte Bericht vom 24. Mai 2023 findet sich im Anhang. 

5. Sofortmassnahmen zur Fristverkürzung 

Dank der Übernahme der interimistischen Leitung der Abteilung Orts- und Regionalplanung 

durch RPC ab Sommer 2022 sind die im Rahmen der Aufgabenanalyse gewonnenen Erkennt-

nisse fortlaufend in die Geschäftsprozesse implementiert worden. Die Doppelrolle von RPC als 

Auftragnehmerin für die Aufgabenanalyse und als Interimsleitung für die Abteilung Orts- und 

Regionalplanung hat die rasche Umsetzung der Erkenntnisse aus den Abklärungen ermöglicht. 

Die verlangten Sofortmassnahmen zur Fristverkürzung werden sukzessive umgesetzt. 

6. Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Aufgabenanalyse RPC 

6.1 Verfahrensdauer und Einhaltung von Fristen 

Die Geschäftslast im Aufgabenbereich der Abteilung Orts- und Regionalplanung ist in den letz-

ten Jahren deutlich gestiegen, gleichzeitig haben Nutzungskonflikte, die rechtlichen Anforderun-

gen und die Einsprache- und Beschwerdebereitschaft zugenommen, während die personellen 

Ressourcen nur geringfügig angepasst wurden. Deshalb konnten und können die Bearbeitungs-

fristen nicht immer eingehalten werden und die Verfahren dauern oftmals zu lange. Verschie-

dene Massnahmen wurden bereits ergriffen, es sind jedoch zusätzliche Anstrengungen nötig.  

 

Im Aufgabenbereich der Abteilung Bauen bzw. beim Bauen ausserhalb der Bauzonen können 

die Verfahren demgegenüber in angemessener Dauer und fristgerecht erledigt werden.  

6.2 Interessenabwägung und Umgang mit (negativen) OLK-Berichten 

Im Planungsverfahren obliegt die Interessenabwägung der zuständigen Planungsbehörde, also 

in der Regel der Gemeinde. Das AGR prüft als Plangenehmigungsbehörde die Rechtmässigkeit 

der Interessenabwägung. Dabei kommt den gutachtensmässigen Berichten der OLK ein hoher 

Stellenwert zu. Gemäss Gerichtspraxis wird nur aus triftigen Gründen davon abgewichen. Es 

liegen keine Anhaltspunkte vor, dass das AGR die ihm obliegende Aufgabe im Bereich der Inte-

ressenabwägung und im Umgang mit (negativen) OLK-Berichte nicht rechtmässig vornimmt.  

                                                   
3
 Die Abt. Bauen des AGR ist als kantonal zuständige Stelle nach Art. 25 RPG zuständig für die Beurteilung von Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen. 

Sie ist zwar nicht Baubewilligungsbehörde, ihre Stellungnahme ist für die zuständige Baubewilligungsbehörde aber (von Bundesrechts wegen) bindend. 

Während das Bauen ausserhalb der Bauzonen abschliessend bundesrechtlich geregelt ist und für die kantonale Gesetzgebung und den Vollzug kaum 

Spielraum besteht, verfügt der Bund in der Raumplanung (innerhalb der Bauzonen) lediglich über eine Rahmengesetzgebungskompetenz, weshalb für 

die kantonale Gesetzgebung (insbesondere die Baugesetzgebung) erheblicher Regelungsspielraum besteht.  
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6.3 Umgang mit Arbeits- und Vollzughilfen im Vergleich mit anderen Kantonen  

Die von der Abteilung Orts- und Regionalplanung und der Abteilung Bauen zur Verfügung ge-

stellten Merkblätter und Arbeitshilfen dienen dazu, die Arbeit der beteiligten Behörden und Pla-

nungsbüros zu erleichtern, Planungs- und Bewilligungsverfahren effizient und gesetzeskonform 

durchzuführen und rechtmässigen und rechtsgleichen Vollzug sicherzustellen. Sie stellen weder 

gesetzliche Vorgaben dar noch befreien sie von der Einzelfallbeurteilung. Angesichts der ober-

instanzlichen Rechtsprechung liegen keine Hinweise vor, dass Arbeits- und Vollzugshilfen 

(Wegleitungen, Kreisschreiben und Richtlinien u.dgl.) oder deren Anwendung besonders streng 

wären.   

 

Mit der beim Verband EspaceSuisse4 in Auftrag gegebenen Expertise erfolgen vertiefte Abklä-

rungen zum bundesrechtlichen Spielraum beim Bauen ausserhalb der Bauzonen und der vom 

Grossen Rat mit der Überweisung der Motion 184-2021 verlangte Vergleich mit anderen Kanto-

nen. Darüber wird dem Grossen Rat zu gegebener Zeit Bericht erstattet.  

 

Ob die bestehenden Wegleitungen, Kreisschreiben und Richtlinien u.dgl. von den Gemeinden 

als zweckdienlich erachtet werden, soll mit der nächsten Gemeindebefragung (2024) explizit ab-

gefragt werden. 

6.4 Sofortmassnahmen zur Fristverkürzung  

Es wurden verschiedene (Sofort-)Massnahmen ergriffen. So wurde der Dialog mit den Gemein-

den verstärkt und die für die Digitalisierung der Planungsprozesse (ePlan) und Optimierungen 

beim Verfahren für kommunale Pläne nötigen gesetzlichen Grundlagen wurden erlassen.  

In der Abteilung Orts- und Regionalplanung sind organisatorische Massnahmen und Massnah-

men im Bereich Unternehmenskultur umgesetzt worden. Zudem wird die Geschäftsbearbeitung 

stärker priorisiert, und für komplexe Geschäfte wird gegebenenfalls externe Unterstützung ge-

nutzt.  

Die personellen Ressourcen bei der Abteilung Orts- und Regionalplanung sind im Sinn einer 

temporären (befristeten) Sofortmassnahme durch eine DIJ-interne Verschiebung bzw. Aufsto-

ckung zu Lasten anderer Aufgabengebiete angepasst worden. Der Grosse Rat hat zwar fünf zu-

sätzliche auf das Jahr 2023 befristete Stellen bewilligt, allerdings gestaltet sich die Besetzung 

aufgrund des Fachkräftemangels und der kurzen Befristung schwierig. Hinzu kommt, dass die 

Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden, die nur wenige Monate produktiv im Einsatz sind, nicht 

sinnvoll ist. Es liegt auch im Interesse der Gemeinden, dass im AGR qualitativ hochstehend und 

effizient gearbeitet werden kann. Dafür sind in der Abteilung Orts- und Regionalplanung zusätz-

liche Massnahmen nötig, wie eine weitere Vereinfachung der Verfahren, die Weiterentwicklung 

der Aufbau- und Ablauforganisation und der Unternehmenskultur. Um den Wegfall der zeitlich 

befristeten, DIJ-intern vorübergehend zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen auffan-

gen zu können, ist der Personalbestand des AGR (dauerhaft) um vier bis fünf Vollzeitstellen zu 

erhöhen.  

Schliesslich ist das Monitoring der Geschäftszahlen weiterzuentwickeln, um den Ressourcenbe-

darf künftig zeitnaher und präziser steuern zu können. 

 

Im Aufgabenbereich der Abteilung Bauen bzw. im Bereich Bauen ausserhalb der Bauzonen sind 

aus Sicht RPC momentan keine zusätzlichen (Sofort-)Massnahmen nötig, zumal die Verfahren 

fristgerecht erledigt werden. 

                                                   
4
 EspaceSuisse ist der Schweizer Verband für Raumplanung. Mitglieder des Verbands sind Kantone, Städte und Gemeinden sowie in der Raumplanung 

tätige private Akteurinnen und Akteure. Der Verband erbringt für seine Mitglieder Dienstleistungen in Beratung, Information, Weiterbildung und Vernet-

zung. EspaceSuisse wurde 1943 als Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (VLP) gegründet. Am 29. Juni 2018 wurde der Verband in Espace-

Suisse umbenannt. 
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7. Würdigung und Schlussfolgerungen des Regierungsrates 

7.1 Orts- und Regionalplanung 

Der Regierungsrat erachtet die Aufgabenanalyse von RPC als nachvollziehbar und plausibel. Er 

kann sich der Beurteilung von RPC anschliessen. Er unterstützt die bereits getroffenen Mass-

nahmen und begrüsst die Vorschläge und Handlungsempfehlungen für weiterzuführende und 

neue Massnahmen. Mit diesen Massnahmen können die Arbeitsprozesse vereinfacht und die 

Planungsverfahren effizienter und partnerschaftlicher gestaltet werden.  

 

Aus Sicht des Regierungsrates hat insbesondere das im Jahr 2019 von der DIJ eingesetzte 

Kontaktgremium Planung wesentlich zu einer Verbesserung der Situation beigetragen. Einer-

seits durch die Erarbeitung und Umsetzung von konkreten Massnahmen zur Optimierung der 

Planungsverfahren, andererseits indem ein gemeinsames Verständnis und die Grundlage für 

eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden geschaffen werden 

konnten. Der Regierungsrat begrüsst es daher, dass das Kontaktgremium Planung seine Arbeit 

im Hinblick auf die angestrebte Optimierung des Plangenehmigungs- und –beschwerdeverfah-

rens im Rahmen des dafür von der DIJ initiierten Projekts weiterführt.  

 

Allein damit kann angesichts der stark angestiegenen Zahl und der immer komplexer werden-

den Geschäfte die Problematik der Fristenverzögerung jedoch nicht entschärft werden. Wie der 

Bericht von RPC eindrücklich belegt, ist die Anzahl der zu bearbeitenden Planungsgeschäfte in 

der Abteilung Orts- und Regionalplanung des AGR (Voranfragen, Vorprüfungen und Genehmi-

gungen) in den letzten Jahren (Zeitraum 2018 bis 2022) von 1063 auf 1369 Geschäfte pro Jahr 

gestiegen, was einer Zunahme um rund 30 Prozent entspricht. Der Personalbestand wurde im 

selben Zeitraum um lediglich 3 Prozent (von 62.8 auf 64.6 Vollzeitstellen) erhöht. Die Zunahme 

der Geschäftslast bei annährend gleichbleibendem Personalbestand ist eine Ursache dafür, 

dass die Ordnungsfrist von drei Monaten für die gesetzlich vorgeschriebene Vorprüfung und die 

bundesrechtlich zwingende Genehmigung von kommunalen Plänen (Art. 26 RPG) zunehmend 

überschritten wird. Zu dieser unbefriedigenden Entwicklung massgeblich beigetragen hat neben 

der stark gestiegenen Geschäftslast aber auch der Umstand, dass die Planungsverfahren als 

Folge der verschärften gesetzlichen Vorgaben an den haushälterischen Umgang mit dem 

(knapper werdenden) Boden und an die Siedlungsentwicklung nach innen (Paradigmenwechsel 

in der Raumplanung) zunehmend komplexer und anspruchsvoller geworden sind. Schliesslich 

trägt auch die erhöhte Einsprache- und Beschwerdebereitschaft zu den Verzögerungen im Pla-

nungsverfahren bei.  

 

Der Regierungsrat teilt den Befund von RPC. Die wachsende Diskrepanz zwischen Anzahl und 

Komplexität der Planungsgeschäfte einerseits und Personalbestand andererseits hat dazu ge-

führt, dass rund ein Drittel der Planungsgeschäfte nicht innerhalb der vorgegebenen Frist bear-

beitet werden kann.  

 

Soll eine deutliche Verkürzung der Fristen und ein Abbau des Geschäftsüberhangs erreicht wer-

den, sind zusätzliche personelle Ressourcen im AGR unabdingbar. Der Regierungsrat hat des-

halb beschlossen, im Budget 2024 und in der Aufgaben- und Finanzplanung 2025 – 2027 fünf 

zusätzliche unbefristete Vollzeitstellen beim AGR einzustellen. RPC erachtet «vier bis fünf» zu-

sätzliche Vollzeitstellen für notwendig. Der Regierungsrat hat sich auf fünf zusätzliche Vollzeit-

stellen festgelegt, weil sich damit einerseits der grosse angestaute Geschäftsüberhang eher 

schneller abbauen lässt. Andererseits hält er fünf Vollzeitstellen für nötig, weil das AGR zusätz-

lich noch mit einer steigenden Zahl an Kantonalen Überbauungsordnungen (KUeO) nach 
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Art. 102 BauG beauftragt ist (z.B. in den Bereichen Abbau, Deponie, Transporte ADT, für be-

deutsame Bauvorhaben, Planungen von gemeindeübergreifender Dimension etc.). Die KUeO-

Thematik war nicht Gegenstand der Untersuchung von RPC. Art. 102 BauG stellt eine Ausnah-

meregelung dar und ist als Aufgabe des AGR nicht mit Ressourcen hinterlegt. Auch mit fünf zu-

sätzlichen Vollzeitstellen würde das AGR nur über sehr beschränkte Ressourcen zur Realisie-

rung von KUeOs verfügen, gewänne aber wenigstens einen minimalen Handlungsspielraum. 

7.2 Bauen ausserhalb der Bauzonen 

Der Regierungsrat erachtet die Analyse von RPC für den Bereich Bauen ausserhalb der Bauzo-

nen als nachvollziehbar und kann sich den Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 

anschliessen. Er begrüsst die bereits getroffenen Massnahmen und unterstützt deren Weiter-

führung. Er teilt auch die Einschätzung von RPC, dass darüber hinaus zurzeit keine weiteren 

Massnahmen im Bereich Bauen ausserhalb der Bauzone notwendig sind. 

 

Der Regierungsrat stellt fest, dass die namentlich von Seiten des ländlichen Raums und der 

Berggebiete gestellte Forderung nach grösseren Handlungsspielräumen beim Bauen aus-

serhalb der Bauzone nicht durch Praxisänderungen und Anpassungen beim Vollzug des gelten-

den Rechts erfüllt werden kann. Das geltende, im Bereich des Bauens ausserhalb der Bauzone 

zwingende Recht ist einzuhalten, solange und soweit das übergeordnete Bundesrecht (RPG) 

nicht angepasst worden ist. Die seit vielen Jahren hängige zweite Etappe der Teilrevision des 

Raumplanungsgesetzes («RPG2») ist aktuell in der Schlussphase der Beratung in den eidge-

nössischen Räten. Der Regierungsrat hat im Namen des Kantons Bern bei zahlreichen Gele-

genheiten (z.B. Vernehmlassungen zu RPG2) bekräftigt, dass am Trennungsgrundsatz «Bauge-

biet / Nichtbaugebiet» festzuhalten ist und wiederholt verlangt, dass in den für die Entwicklung 

des ländlichen Raums bedeutsamen Bereichen mehr Spielraum gewährt wird (z.B. Ausnützung 

von Gebäudevolumen bei bestehenden Gebäuden, massvolle Erweiterung altrechtlicher Wohn-

bauten). Das Ergebnis der parlamentarischen Beratungen (und einer allfälligen Referendumsab-

stimmung) zu RPG2 wird die Zukunft des Bauens ausserhalb der Bauzonen massgeblich prä-

gen.  

8. Anträge des Regierungsrates  

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen unterbreitet der Regierungsrat dem Grossen  

Rat im Hinblick auf das weitere Vorgehen folgende Anträge: 

 

a) Der Grosse Rat nimmt Kenntnis vom Bericht zur Umsetzung der Motion 184-2021 «Der 

Regierungsrat erstellt einen Bericht über die Tätigkeit des AGR». 

 

b) Er nimmt Kenntnis vom Bericht der Res Publica AG vom 24. Mai 2023 betr. «Aufgaben-

analyse Orts- und Regionalplanung/Bauen ausserhalb der Bauzone» und den daraus ab-

geleiteten Schlussfolgerungen des Regierungsrates.  

 

c) Er stimmt der im Budget 2024 und in der Aufgaben- und Finanzplanung 2025 – 2027 vor-

gesehenen Schaffung von fünf zusätzlichen unbefristeten Vollzeitstellen im AGR zu. 

 

d) Ziffer 1 (Lemmata 1,3 und 5) und Ziffer 2 der Motion 184-2021 werden als erfüllt abge-

schrieben.  
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